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Veröffentlichung: ja 

Besprechung des GKV-Spitzenverbandes, der Deutschen Rentenversicherung Bund, der 

Bundesagentur für Arbeit und der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung zu Fragen 

des gemeinsamen Meldeverfahrens am 29.06.2016 

3. Fünftes Gesetz zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Ge-

setze (5. SGB IV-ÄndG); 

hier: Gemeinsame Grundsätze für die Darstellung, Aktualisierung und zum Abrufverfahren 

nach § 28b Abs. 4 SGB IV 

________________________________________________________________________ 

Mit dem Fünften Gesetz zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und anderer 

Gesetze ist in § 28b Abs. 4 SGB IV die Rechtsgrundlage für die Erstellung von Gemeinsa-

men Grundsätzen für die Darstellung, Aktualisierung und zum Abrufverfahren geschaffen 

worden. Hiernach sind die in den Verfahren verwendeten Datenfelder eindeutig zu beschrei-

ben. Hierzu stellt der GKV-Spitzenverband den beteiligten Organisationen eine Datenbank-

anwendung („Data Dictionary“) zur Verfügung. Die dort gepflegten Daten sind ab dem 

01.07.2017 durch die am Meldeverfahren beteiligten Stellen abrufbar.  

Der GKV-Spitzenverband hat in der Besprechung der Spitzenorganisationen der Sozialversi-

cherung zu Fragen des gemeinsamen Meldeverfahrens am 09.03.2016 unter TOP 2 den 

Entwurf der Gemeinsamen Grundsätze für die Darstellung, Aktualisierung und zum Abrufver-

fahren nach § 28b Abs. 4 SGB IV vorgestellt. Die in der vorgenannten Besprechung verein-

barte Vorstellung der Funktionalitäten erfolgte am 29.04.2016. 

Der GKV-Spitzenverband leitet das Genehmigungsverfahren nach § 28b Abs. 4 SGB IV ein 

und wird zusammen mit den weiteren Spitzenorganisationen der Sozialversicherung eine 

Verfahrensbeschreibung erarbeiten, sobald eine lauffähige Version des Data Dictionarys zur 

Verfügung gestellt werden kann. 
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- unbesetzt - 


